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Text 

Arbeitsstättenbewilligung 

§ 92. (1) Arbeitsstätten, die infolge der Art der Betriebseinrichtungen, der Arbeitsmittel, der 
verwendeten Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren in besonderem Maße eine Gefährdung der Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer bewirken können, dürfen nur auf Grund einer Bewilligung der 
zuständigen Behörde errichtet und betrieben werden (Arbeitsstättenbewilligung). 

(2) Die Arbeitsstättenbewilligung ist auf Antrag des Arbeitgebers zu erteilen, wenn die Arbeitsstätte 
den Arbeitnehmerschutzvorschriften entspricht und zu erwarten ist, daß überhaupt oder bei Einhaltung 
der erforderlichenfalls vorzuschreibenden Bedingungen und Auflagen die nach den Umständen des 
Einzelfalles voraussehbaren Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vermieden 
werden. Solche Auflagen sind vorzuschreiben, wenn 

 1. nach den konkreten Verhältnissen des Einzelfalls zur Gewährleistung der Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer Maßnahmen erforderlich sind, die über die in diesem Bundesgesetz 
oder den dazu erlassenen Verordnungen enthaltenen Anforderungen hinausgehen, oder 

 2. die Vorschreibung von Auflagen zur Konkretisierung oder Anpassung der in diesem 
Bundesgesetz oder den dazu erlassenen Verordnungen vorgesehenen Anforderungen an die 
konkreten Verhältnisse des Einzelfalls erforderlich ist. 

(3) Dem Antrag auf Arbeitsstättenbewilligung sind eine Beschreibung der Arbeitsstätte 
einschließlich eines Verzeichnisses der Arbeitsmittel und die erforderlichen Pläne und Skizzen sowie die 
sonst für die Beurteilung des Projektes erforderlichen Unterlagen in dreifacher Ausfertigung 
anzuschließen. Weiters sind Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente in dreifacher Ausfertigung 
vorzulegen, soweit die Erstellung dieser Dokumente im Zeitpunkt der Antragstellung bereits möglich ist. 

(4) Eine Arbeitsstättenbewilligung erlischt, wenn der Betrieb der Arbeitsstätte nicht binnen fünf 
Jahren nach erteilter Bewilligung aufgenommen wird oder wenn der Betrieb durch mehr als fünf Jahre 
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unterbrochen wird. Die Behörde kann diese Frist auf Antrag des Arbeitgebers auf sieben Jahre 
verlängern, wenn es Art und Umfang des Vorhabens erfordern oder die Fertigstellung des Vorhabens 
unvorhergesehenen Schwierigkeiten begegnet. 

(5) Die Änderung einer bewilligten Arbeitsstätte bedarf einer Bewilligung, wenn dies zur 
Gewährleistung des Schutzes der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist, 
insbesondere wenn durch die Änderung das Ausmaß der Gefährdung vergrößert wird oder die Änderung 
mit einer Gefährdung anderer Art verbunden ist. Diese Bewilligung hat auch die bereits bewilligte 
Arbeitsstätte so weit zu umfassen, als es wegen der Änderung zur Gewährleistung des Schutzes der 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist. 

(6) Bestehen Zweifel, ob die Errichtung oder die Änderung einer Arbeitsstätte einer Bewilligung 
bedarf, so hat die zuständige Behörde auf Antrag des Arbeitgebers oder des Arbeitsinspektorates zu 
prüfen und festzustellen, ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 oder 5 vorliegen. 

(7) Die Wirksamkeit einer Bewilligung nach Abs. 1 und 5 wird durch einen Wechsel in der Person 
des Arbeitgebers nicht berührt. Auflagen gemäß Abs. 2 sind von der zuständigen Behörde auf Antrag des 
Arbeitgebers aufzuheben oder abzuändern, wenn die Voraussetzungen für die Vorschreibung nicht mehr 
vorliegen. 
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